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§ 24  Tierärztegesetz 1975

Das neue 
Tiergesundheitsrecht zur 
Umsetzung des AHL 2024

Tierarzneimittelkontrollgesetz 
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TGD Struktur 2002 bis 2024

Tiergesundheitsdienste der Länder

T
G

D
 T

T
G

D
 V

lb
g

T
G

D
 S

tk
m

T
G

D
 S

lb
g

T
G

D
 O

Ö

T
G

D
 N

Ö

T
G

D
 K

tn

T
G

D
 B

g
ld

G
ef

lü
g

el
 G

D

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz

B
u

n
d

es
w

e
it

Beirat "Tiergesundheitsdienst 
Österreich"



24.02.20263

sozialministerium.at

5Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035

sozialministerium.at

Logik der Tiergesundheitsdienste

Gesetze & 
Verordnungen

Normen 
Unterworfene –

Tierhalter  / Tierarzt

Behörde - Amtstierarzt

Tiergesundheit Österreich / 
Tiergesundheitsbesuche dienen

als Übersetzer für Tierärzte, 
Tierhalter, Berater …

KONTROLLE

Hilfestellung
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Objectives of the visits

8

*Based on combined data 

from 2017 and 2022

Biosecurity, while 

specifically mentioned in 

Art 25, was only included 

in 23 countries
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Derzeitige Systematik der TGD-Visiten
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Überlegungen für eine neue Struktur TGD Visiten

• Häufige Kritik, ist dass die Visiten keinen Mehrwert haben.

• Durch die Ausweitung der Zielsetzung des TGD auch im Zusammenhang als Basis 

für Qualitätsprogramme müssen Betriebe TGD Mitglied sein, sehen aber keinen 

Mehrwert, da die Arzneimittelanwendung nicht im Vordergrund steht.

• Kann es ein System geben, dass die unterschiedlichen Aspekte des TGD 

widerspiegelt?

• Pflichten (Tiergesundheitsbesuche, Aus- und Weiterbildungsinhalte,..) sind 

abhängig von Rechten und Programmteilnahmen  der Teilenehmer des TGD

• Ziel muss es sein ein stufenweises System zu etablieren.
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Strukturelle Änderungen

• Differenzierung bei Teilnahme mit/ohne Tierarzneimitteleinsatz und 

Neugestaltung der Betriebsbesuche

− Betriebe sollen durch Teilnahme Beratungen in Anspruch nehmen können

− Differenzierung von Programmen mit/ohne TAM-Einsatz

− Modularer Aufbau

− Anzahl der Betriebsbesuche abhängig von der Inanspruchnahme des Angebots

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035 11
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Strukturelle Änderungen

• Teilnahmeoptionen für Tierhalter
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Teilnahme

Alle THs können 
beraten werden

Mit TAM-
Anwendung

Programme ohne 
weiterer TAM

Programme inkl. 
Inklusive TAM

Ohne TAM-
Anwendung

Programme ohne 
TAM
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Programmausgestaltung
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Teilnahme

Alle THs 
können 
beraten 
werden

Mit TAM-
Anwendung

Programme ohne 
weiterer TAM

Programme inkl. 
Inklusive TAM

Ohne TAM-
Anwendung

Programme ohne 
TAM

Modul Betriebsstaus 

Teilnahme an speziellen Programmen 

Modul Inhalationsnarkose 

(Teilnahme am TGD Programm „Anwendung der 
Inhaltlationsnarkose bei der Felrkelkastration)

Module Antibiotikareduktion,

Teilnahme am Programm gem.§ 54 Abs 6 Tierarzneimittelgesetz 

z.bPRRS, Rhinits, Export, Kälbergesundheit, Eutergesundheit, 
Fruchtbarkeit, Räude, Parasiten, Biosicherheit; ETGM etc.)  

Schwanzkupieren beim Schwein ect.

Modul Tierarzneimittel 

Anwendung von speziellen freigegeben Tierarzneimittel  (z.b
Impfdtoe und Hormone),Arzneifuttermittel. Immobilisation) 

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035
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Strukturelle Änderungen

• Regelung der Not/Akutversorgung

− Strukturelle Änderungen führen zu Problemen bei der Not- und Akutversorgung

− Einzelne Tierärzte können diese nicht mehr gewährleisten

− Möglichkeit über verpflichtende Teilnahme an einem Versorgungssystem

− Organisation durch die BLs oder Landes-TGDs

− Strukturen, die die Notversorgung am Wochenende gewährleisten, aber keine 

alltägliche Praxis anbieten, siehe GB

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035 15
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Tiergesundheitsfond
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Bayerische Tierseuchenkasse 

• Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG)

• Art. 5 Bayerische Tierseuchenkasse

• (2) Die Tierseuchenkasse hat die Aufgabe

− 1. die gesetzlich vorgeschriebene Entschädigung für Tierverluste festzusetzen 

sowie die Entschädigungen und freiwillige Leistungen im Auftrag des Staates 

auszuzahlen;

− 2. den Teil der Entschädigungen zu tragen, der nach dem Tiergesundheitsrecht 

nicht vom Staat zu tragen ist;

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035 17
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TGD                                                     Bayerische Tierseuchenkasse

• Gesetzliche Grundlagen

• Private Public Partnership

• Freiwillige Teilnahme THs und TAs

• Bundesweite Programme und 

Programme der Länder-TGDs

• Gesetzliche Grundlagen

• Anstalt öffentlichen Rechts

• Melde- und Beitragspflicht THs

• Entschädigungen, Beihilfen, 

Tierkörperbeseitigung

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035 18
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Datenmanagement

• Grundlage für die Datennutzung als Teilnahmebedingung -> nicht für jede einzelne 

Tätigkeit Zustimmung erforderlich; Ausnahme Datenweitergabe an Dritte;

• Zur Verfügung stellen von relevanten Daten für die Kontrolle;

• Definition, welche Daten für die amtliche Kontrolle weitergegeben werden;

• Erfüllung der Aufgaben des VIS – Berücksichtigung der TGD-GSs

• Datenweitergabe an Verbände, Molkereien, etc.?

• Elektronische Signatur?
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AHDS – Animal Health Data Services

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035 21
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ClassyFarm –
Datensystem aus Italien
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• IT-Plattform, die Daten aus 

verschiedenen Quellen 

zusammenführt

− Tierschutz und Biosicherheit (vor 

Ort-Erhebungen)

− Verbrauch und Empfindlichkeit 

Antibiotika

− Gesundheitszustand, 

Produktionsdaten, Fütterung

− Rückmeldungen von 

Schlachtbetrieben

• Verschreibedaten der Tierärzte 

insbesondere der AB Verschreibung

• Verbindung zu VetReg (alle in DK 

praktizierende Veterinäre) und CHR 

(Register aller gehaltenen 

Nutztierherden)

• Daten dienen Behörde zur 

Risikobewertung, risikobasierte 

Kontrollen und Folgebesuche

• Betriebsspezifische Informationen für 

Tierhalter und Tierärzte 

VETSTAT –
Datensystem aus Dänemark
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ClassyFarm
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ClassyFarm –
Datensystem aus Italien
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• Ziel von ClassyFarm

− Unterstützung der Kommunikation 
zwischen Tierhalter, Tierarzt und Behörde 
-> Optimierung des Einsatz 
antimikrobieller Tierarzneimittel und 
Tierschutz

− Zusammenführung von Informationen von 
geografischen Gebieten

− Erhebung von  Daten für eine mögliche 
freiwillige Etikettierung

− Ermöglichung der Programmierung von 
amtlichen Kontrollen, die auf Herden mit 
einen höheren Riskoindex ausgerichtet 
sind (Tierschutz, Arzneimitteleinsatz, 
Biosicherheit)

• Schweine- und Rinderbetriebe

• Überschreiten der Schwellenwerte der 

Leitlinien -> Aufforderung zu Reduktion 

innerhalb von 9 Monaten

• Unangekündigter, kostenpflichtiger Besuch 

durch staatlichen Veterinär und höheres 

Risiko für weitere Kontrolle

• Häufigere Besuche des 

Betreuungstierarztes

• 2016 Ausweitung des Systems auf 

„Critically Important Antimicrobials“ in 

Schweinebetrieben

VETSTAT –
Datensystem aus Dänemark
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DISKUSSION

• Was ist Ihre Meinung?

• Wie soll es weitergehen?

• Wer hat Ideen?

25Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035
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Rechtliche Umsetzung in Österreich 

•Durchführung im Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes (GESG) 
BGBl Nr. I 256/2021 vom 31.12.2021

•und im Kontroll- und Digitalisierungsgesetz (KODIG) 
BGBl Nr. I 171/2023 vom 30.12.2023 

•Rechtsgrundlage für die Datennutzung – Zentrales Informationssystem!

(EU) 2017/625 
Verordnung über 

amtliche Kontrollen –
OCR

•Durchführung im Tierarzneimittelgesetz (TAMG) 
BGBl Nr. I 186/2023 vom 30.12.2023 

•Rechtsgrundlage für die Tiergesundheitsdienste in den Bundesländern und die 
Einbindung des Tierhalters in die Arzneimittelanwendung inklusive AB-Erfassung

(EU) 2019/6  TAM-
Verordnung

•Durchführung im Tiergesundheitsgesetz 2024 (TGG 2024)
BGBl Nr. I  53/2004 vom 21.05.2024

•Rechtsgrundlage für den Dachverband „Tiergesundheit Österreich“ und die Umsetzung 
der Tiergesundheitsbesuche

(EU) 2016/429 
Tiergesundheitsrecht –

AHL

sozialministerium.at

Förderung der betrieblichen Tiergesundheit im TGG 2024

28

Verordnungsermächtigung 
für die Einbindung des TGD 
in dieses Konzept im Zuge 

der TGD Verordnungen

Veröffentlichung von 
Programmvorgaben

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035
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Artikel 10 Zuständigkeiten für die Tiergesundheit und 
Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren 
• Alle Tierhalter (Heim- und Nutztiere)

₋ a) sind in Bezug auf die gehaltenen Tiere für die Gesundheit, den Einsatz von Tierarzneimitteln 
unbeschadet der Zuständigkeit von Tierärzten, die Minimierung des Risikos hinsichtlich der Ausbreitung 
von Seuchen; für eine gute Tierhaltungspraxis verantwortlich; 

₋ b) ergreifen gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren und 

₋ c) zum Schutz vor biologischen Gefahren in Bezug auf wild lebende Tiere. 

• Welche Maßnahmen und Verfahren sind vorgesehen?

₋ a) Maßnahmen zum physischen Schutz, die Folgendes umfassen können: i) Umzäunung, Einfriedung, 
Überdachung, Errichtung von Netzen, soweit dies angezeigt ist; ii) Reinigung, Desinfektion sowie Insekten-
und Nagetierbekämpfung; iii) bei Wassertieren natürliche oder künstliche Hindernisse gegenüber 
benachbarten Wasserläufen, 

₋ b) Verwaltungsmaßnahmen, die Folgendes umfassen können: i) Verfahren, die regeln, wie Tiere, 
Erzeugnisse, Fahrzeuge und Personen in einen Betrieb gelangen und ihn verlassen; ii) für die Nutzung von 
Ausrüstung; iii) Bedingungen für die Verbringung; iv) Bedingungen für die Überführung von Tieren oder 
Erzeugnissen in einen Betrieb; v) Quarantäne, Isolation oder Absonderung von neu eingestellten oder 
kranken Tieren; vi) ein System für die sichere Beseitigung toter Tiere und anderer tierischer 
Nebenprodukte.

• Tierhalter arbeiten hinsichtlich der Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnahmen mit 
der zuständigen Stelle und den zuständigen Tierärzten zusammen.

sozialministerium.at

Artikel 10 Zuständigkeiten für die Tiergesundheit und 

Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren 
• Alle Tierhalter (Heim- und Nutztiere)

₋ a) sind in Bezug auf die gehaltenen Tiere für die Gesundheit, den Einsatz von Tierarzneimitteln 
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von Seuchen; für eine gute Tierhaltungspraxis verantwortlich; 
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Ausrüstung; iii) Bedingungen für die Verbringung; iv) Bedingungen für die Überführung von Tieren oder 
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der zuständigen Stelle und den zuständigen Tierärzten zusammen.
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Artikel 11 Kenntnisse über Tiergesundheit 

• Tierhalter verfügen über angemessene Kenntnisse über 

₋ a) Tierseuchen, einschließlich der auf den Menschen übertragbaren; 

₋ b) Grundsätze des Schutzes vor biologischen Gefahren; 

₋ c) die Wechselwirkung zwischen Tiergesundheit, Tierwohl und menschlicher 
Gesundheit. 

₋ d) die gute Tierhaltungspraxis für die in ihrer Obhut befindlichen Tierarten; 

₋ e) Resistenzen gegen Behandlungen, einschließlich der Antibiotikaresistenz, 
und ihre Auswirkungen. 

• Der Inhalt und Umfang ist entsprechend der Tierart und der Tätigkeit anzupassen. 

• Erworben werde diese durch Berufserfahrung oder Schulung; Programme in 
Landwirtschafts- oder Aquakultursektoren, formale Ausbildung; 

sozialministerium.at

Artikel 12 Zuständigkeiten von Tierärzten

• (1) Für Tierärzte gilt bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten, Folgendes: 

− a) Sie ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um die Einschleppung, die Entwicklung und die Ausbreitung von 

Seuchen zu verhindern; 

− b) sie treffen Maßnahmen, um durch ordnungsgemäße Diagnose und Differenzialdiagnose zum Ausschluss oder 

zur Bestätigung einer Seuche sicherzustellen, dass Seuchen frühzeitig erkannt werden; 

− c) sie beteiligen sich aktiv an i) der Sensibilisierung für Tiergesundheit und für die Wechselwirkung zwischen 

Tiergesundheit, Tierwohl und menschlicher Gesundheit; ii) der Seuchenprävention; iii) der Früherkennung von 

Seuchen und der schnellen Reaktion darauf; iv) der Sensibilisierung für Resistenzen gegen Behandlungen, 

einschließlich der Antibiotikaresistenz, und ihre Auswirkungen. 

− d) sie arbeiten bei der Durchführung der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Seuchenpräventions- und 

-bekämpfungsmaßnahmen mit der zuständigen Behörde, den Unternehmern, den Angehörigen der mit Tieren 

befassten Berufe und den Heimtierhaltern zusammen. 

• (2) ……. 

• (3) Tierärzte und Angehörige der mit der Gesundheit von Wassertieren befassten Berufe erhalten ihre beruflichen 

Fähigkeiten in ihren Tätigkeitsbereichen, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, aufrecht und 

entwickeln sie weiter

Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035 32
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Artikel 12 Zuständigkeiten von Tierärzten

• (1) Für Tierärzte gilt bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten, Folgendes: 

− a) Sie ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um die Einschleppung, die Entwicklung und die Ausbreitung von 

Seuchen zu verhindern; 

− b) sie treffen Maßnahmen, um durch ordnungsgemäße Diagnose und Differenzialdiagnose zum Ausschluss oder 

zur Bestätigung einer Seuche sicherzustellen, dass Seuchen frühzeitig erkannt werden; 

− c) sie beteiligen sich aktiv an i) der Sensibilisierung für Tiergesundheit und für die Wechselwirkung zwischen 

Tiergesundheit, Tierwohl und menschlicher Gesundheit; ii) der Seuchenprävention; iii) der Früherkennung von 

Seuchen und der schnellen Reaktion darauf; iv) der Sensibilisierung für Resistenzen gegen Behandlungen, 

einschließlich der Antibiotikaresistenz, und ihre Auswirkungen. 

− d) sie arbeiten bei der Durchführung der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Seuchenpräventions- und 

-bekämpfungsmaßnahmen mit der zuständigen Behörde, den Unternehmern, den Angehörigen der mit Tieren 

befassten Berufe und den Heimtierhaltern zusammen. 

• (2) ……. 

• (3) Tierärzte und Angehörige der mit der Gesundheit von Wassertieren befassten Berufe erhalten ihre beruflichen 

Fähigkeiten in ihren Tätigkeitsbereichen, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, aufrecht und 

entwickeln sie weiter
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Artikel 24 Überwachungspflicht der Unternehmer 

• Zum Zweck der Feststellung gelisteter und neu auftretender Seuchen gilt 

Folgendes für Unternehmer / Tierhalter: 

− a) Sie beobachten die Gesundheit und das Verhalten der Tiere in ihrem 

Zuständigkeitsbereich; 

− b) sie beobachten jegliche Veränderung der normalen Produktionsparameter in 

den Betrieben, bei den Tieren oder dem Zuchtmaterial in ihrem 

Zuständigkeitsbereich, bei der der Verdacht entstehen könnte, dass sie durch 

eine gelistete oder eine neu auftretende Seuche verursacht wird; 

− c) sie achten auf eine anormale Mortalität und andere Anzeichen einer 

schweren Krankheit bei den Tieren in ihrem Zuständigkeitsbereich.

34Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035



24.02.202618

sozialministerium.at

Artikel 25 - Tiergesundheitsbesuche

(1)Die Unternehmer stellen sicher, dass die Betriebe von einem Tierarzt besucht werden dabei 
wird Folgendes berücksichtigt:

a) Art des Betriebs; 

b) die Arten und Kategorien der in dem Betrieb gehaltenen Tiere; 

c) die epidemiologische Situation, für die die Tiere im Betrieb empfänglich sind;

d) jegliche sonstige relevante Überwachung oder amtliche Kontrollen, 

Diese Tiergesundheitsbesuche finden mit einer Häufigkeit statt, die im Verhältnis zu den von 
dem betreffenden Betrieb ausgehenden Risiken steht. Sie können mit Besuchen zu anderen 
Zwecken kombiniert werden. 

(2)Die Tiergesundheitsbesuche gemäß Absatz 1 dienen der Seuchenprävention insbesondere 
durch 

a) Beratung des betreffenden Unternehmers in Fragen des Schutzes vor biologischen 
Gefahren und anderer Tiergesundheitsaspekte, die für die Art des Betriebes sowie die Arten 
und Kategorien der dort gehaltenen Tiere von Belang sind; 

b) Feststellung von Anzeichen für das Auftreten gelisteter oder neu auftretender Seuchen
und Informationen darüber; 

(3) …….

35Fachvorträge - Erwartungen an einen TGD 2035
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Artikel 102 Pflicht der Unternehmer zur 
Führung von Aufzeichnungen 

• (1) Die Unternehmer von Betrieben, die gemäß Artikel 93 registriert - das sind die Tierhalter 

- haben Aufzeichnungen zu führen über

− a) die Arten, Kategorien, Anzahl und Identifikation der gehaltenen Tiere in ihrem Betrieb; 

− b) die Verbringungen von gehaltenen Landtieren in und aus ihren Betrieb inkl. Datum

− c) die Dokumente, die gehaltene Tiere, die in ihrem Betrieb ankommen oder diesen 

verlassen, 

− d) die Mortalität bei in ihren Betrieben gehaltenen Landtieren; 

− e) Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren, Überwachung, Behandlungen, 

Testergebnisse und sonstige relevante Informationen entsprechend Art und Größe; 

− f) die Ergebnisse von Tiergesundheitsbesuchen, die gemäß Artikel 25 Absatz 1 abgestattet 

werden müssen. Die Aufzeichnungen werden auf Papier oder  elektronisch.

• (2) Betriebe, mit geringem Risiko können Erleichterungen erhalten

• (3) Stellt sicher, dass die Aufzeichnungen der zuständigen Behörde auf Anfrage unverzüglich 

zur Verfügung; Aufbewahrung 3 Jahre 

• (4) sagt, dass Aufzeichnungen auch elektronisch geführt werden können
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Tiergesundheitsmaßnahmen im TGG 2024

37

Verordnungsermächtigung für die Definition von 
Biosicherheitsmaßnahmen im in den diversen Verordnungen
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Biosicherheitsbestimmungen in den Verordnungen derzeit

• Derzeit bestehen Vorschriften zur Biosicherheit in

− der Schweinegesundheitsverordnung – Betrifft nur Schweine

• Anforderungen an die Schweinhaltung und Biosicherheitsmaßnahmen 
(Betriebseigenen Kontrollen, Betreuungstierarzt, tierärztliche 
Bestandsbetreuung, Amtliche Beaufsichtigung)

• Überwachung der Tiergesundheit

• Allgemeine Anforderungen an die Haltungsformen im Anhang.

− der Geflügelhygieneverordnung – Betrifft nur Geflügel

• 2. Hauptstück mit Allgemeine Hygiene- und Kontrollbestimmungen für 
Betriebe

− der MKS Verordnung  - betrifft alle Klauentiere (Schwein, Schaf, Ziege, Rind)

• § 9a Allgemeine Biosicherheit und § 9b Biosicherheit in Sperrzonen 

− Tiergesundheitsdienstverordnung – alle TGD Teilnehmer

• Abschnitt 3 Rechte und Pflichten der Teilnehmer

• Anhang 3 Betriebserhebungen und Dokumentation
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Biosicherheitsbestimmungen in den Verordnungen derzeit

• Derzeit bestehen Vorschriften zur Biosicherheit in

− der Schweinegesundheitsverordnung – Betrifft nur Schweine

• Anforderungen an die Schweinhaltung und Biosicherheitsmaßnahmen 
(Betriebseigenen Kontrollen, Betreuungstierarzt, tierärztliche 
Bestandsbetreuung, Amtliche Beaufsichtigung)

• Überwachung der Tiergesundheit

• Allgemeine Anforderungen an die Haltungsformen im Anhang.

− der Geflügelhygieneverordnung – Betrifft nur Geflügel

• 2. Hauptstück mit Allgemeine Hygiene- und Kontrollbestimmungen für 
Betriebe

− der MKS Verordnung  - betrifft alle Klauentiere (Schwein, Schaf, Ziege, Rind)

• § 9a Allgemeine Biosicherheit und § 9b Biosicherheit in Sperrzonen 

− Tiergesundheitsdienstverordnung – alle TGD Teilnehmer

• Abschnitt 3 Rechte und Pflichten der Teilnehmer

• Anhang 3 Betriebserhebungen und Dokumentation
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Biosicherheit
und 

Entschädigungen

40

Die Entschädigung entfällt 
wenn die Bestimmungen des 
TGG oder der EU Verordnung 

zur Biosicherheit, 
Mitwirkungs- und 

Duldungspflicht bzw. 
Tierverkehr nicht eingehalten 

wurde UND dies bei der 
gegenständlichen Tierseuche 

relevant ist
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Grundsätzlicher Aufbau in der Zukunft

• Tiergesundheitsdienst-Verordnung 2025 (TGD-V 2025)

− Regelt die Anerkennung und den Betrieb der Tiergesundheitsdienste sowie die 

Rechte und Pflichten der teilnehmenden Tierärzt:innen und Landwirt:innen

• Veterinärarzneispezialitäten-Anwendungsverordnung 2025 – (VetAV 2025)

− Regelt die Freigabe von Veterinärarzneispezialitäten an Tierhalter:innen und die 

Anwendung durch diese am Tier sowie besonders die Vorschriften zur Abgabe 

und Anwendung im Rahmen vom TGD 

• Veterinär-Antibiotika-Mengenströme Verordnung

− Diese Verordnung ist die rechtliche Basis für ein System zur Erfassung des 

Vertriebs und des Verbrauchs von Antimikrobiell wirksamen TAM und AM sowie 

für ein Antibiotika-Benchmarksystem. 
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Strukturelle Änderungen

• Herauslösen der rechtlichen Vorgaben für Tierarzneimittel -> enge Verknüpfung zur 

AntibiotikamengenströmeVO und VeterinärarzneispezialitätenanwendungsVO

• Anpassung an Tierärztegesetz – Gesellschaften, Praxisgemeinschaften,…

• Tiergesundheit Österreich als Dachorganisation 

• Differenzierung bei Teilnahme mit/ohne Tierarzneimitteleinsatz

• Neugestaltung der Betriebsbesuche

• Stärkung der Selbstkontrolle/Eigenverantwortlichkeit

• Regelung der Akut/Notversorgung

• Im Aus- und Weiterbildungsinhalte in Verbindung mit den TAM Regelungen
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